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Hinweise zur Nutzung des Kronberg-Passes: 

 

• Der Kronberg-Pass ist nicht übertragbar und mit einem Passfoto versehen.  

• Bitte zeigen Sie den Pass vor dem Bezahlvorgang bei dem Anbieter vor. 

• Die Wertmarken werden durch den Anbieter herausgetrennt. 

• Sie können auch mehrere Wertmarken bei einem Anbieter einsetzen. 

• Die Wertmarken können nicht in bar ausgezahlt werden. 

• Die Gültigkeit ist auf das Kalenderjahr begrenzt. 

 

Den Kronberg-Pass können Sie bei folgenden Sportvereinen, kulturellen Vereinen und 

Institutionen für Mitgliedsbeiträge, Veranstaltungen, Eintrittsgelder usw. einsetzen: 

 

Sportvereine  Kulturelle Vereine und Institutionen 

DJK IHS Crusaders Kronberg e.V. „Die Hannemanns“ Theatergruppe e.V. 

EFC Kronberg 1910 e.V. Kappen-Klub 1902 Kronberg e.V. 

SG Oberhöchstadt 1931/82 e.V. 1. Kronberger Laienspielschar 

Sportschützenverein 1967 Oberhöchstadt e.V. Kronberg Academy (Casals Forum) 

Tennisverein Oberhöchstadt e.V. Kronberger Lichtspiele GmbH 

TSG Schönberg / 1920 e.V. Museum Kronberger Malerkolonie 

Waldschwimmbad Kronberg (zwei Eintritte) Musik-Verein Kronberg im Taunus e.V. 

  Sängervereinigung 1861 Oberhöchstadt  

  Stiftung Burg Kronberg 

  VHS-Hochtaunus e. V. 

  von Opel Hessische Zoostiftung (Opel Zoo) 

 

Eventuell werden Anbieter ergänzt. Bitte informieren Sie sich hierzu im Fachreferat Soziales, 

Senioren und Integration oder auf der Homepage www.kronberg.de/kronberg-pass 

 

Bitte informieren Sie sich ggf. über die Barrierefreiheit der teilnehmenden Institutionen und 

Vereine.  

 

Die Stadt Kronberg im Taunus lädt Sie ein, sich am Vereinsleben zu beteiligen, kulturelle 

Angebote zu nutzen und fördert hierdurch Ihre Teilhabe am Stadtleben.  

 

Fachreferat Soziales, Senioren und Integration 

http://www.kronberg.de/kronberg-pass

